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Hinweis: 
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Alle öffentlichen Bekanntmachungen finden sie kostenlos im Internet unter: 
http://wuppertal.de/bekanntmachungen. 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 14.06.2011 bis 15.07.2011 einschließlich 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen der Stadt Wuppertal hat in seiner 
Sitzung am 11.05.2011 die öffentliche Auslegung des nachstehend genannten Bebauungsplanes 
beschlossen. 
 
Bebauungsplan Nr. 1147 – Konradswüste - 

 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich umfasst die Siedlung Konradswüste mit den Straßenzügen 
Wüsterfeld, Am Hufeisen, Konradswüste bis zur Einmündung Wüsterfeld/Wüsterfelder Weg und 
Konradshöhe mit den Hausnummern 1 bis 43. 
 
Planungsziel: Planerische Absicherung der städtebaulichen Eigenart der Siedlung Konradswüste 
und Steuerung der Nachverdichtungsansätze. 
 
Allgemeine Hinweise: Der genannte Bebauungsplan liegt gemäß § 13 Abs. 2, Satz 2 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), in dem angegebenen 
Zeitraum mit Begründung zur Einsichtnahme aus. Die Auslegung findet durch das Ressort Bauen 
und Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang 
Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C 078 während der Dienststunden, und zwar 
montags bis donnerstags von 9:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 9:00 bis 12:30 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Stellungnahmen zum genannten Bauleitplan können während der Zeit der öffentlichen Auslegung 
schriftlich oder mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-
Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), 5. Etage, Zi. C 517, vorgebracht 
werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
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den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 VwGO 
(Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die 
während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können. 
 
 
 
Wuppertal, den 18.05.11 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 
 
gez. 
 
Meyer 
Beigeordneter 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
Aufstellung von Bauleitplänen 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen der Stadt Wuppertal hat in seiner 
Sitzung am 11.05.2011 die Aufstellung des nachstehend genannten Bebauungsplanes 
beschlossen. 
 
Bebauungsplan Nr. 1081 – Mittelstandspark VohRang – 1. Änderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich der 1. Änderung umfasst den Bereich östlich der Straße Zur 
Linden, südlich der Bahnlinie und nordwestlich des DB Signalwerkes Wuppertal. 
 
Planungsziel: Schaffung der planerischen Voraussetzungen zur Ansiedlung eines 
mittelständischen Unternehmens auf einer ca. 35.000 m² großen Grundstücksfläche. 
 
Das Bebauungsplanverfahren wird im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB durchgeführt. 
Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a, von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind 
sowie von der zusammenfassenden Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen; das 
Monitoring gem. § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
 
Die öffentliche Auslegung des genannten Bauleitplanes erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, der 
besonders bekannt gemacht wird. 
 
Wuppertal, den 18.05.11 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 
 
gez. 
 
Meyer 
Beigeordneter 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 06.06.2011 bis 08.07.2011 einschließlich 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen der Stadt Wuppertal hat in seiner 
Sitzung am 11.05.2011 die erneute öffentliche Auslegung zur nachstehend genannten Änderung 
des Flächennutzungsplanes beschlossen. 
 
Flächennutzungsplanänderung Nr. 21 – Albertstraße - 
 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich erfasst den Bereich nördlich der Unteren Lichtenplatzer 
Straße, östlich der Straße Heidter Berg, südlich der Gewerbeschulstraße und westlich der 
Albertstraße. 
 
Planungsziel: Umnutzung eines brachgefallenen Gewerbegrundstückes in großflächigen 
Einzelhandel. 
 
Allgemeine Hinweise: Der genannte Bauleitplan liegt im Original gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 
4a Abs. 3 des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S.2414) in der z. Zt. gültigen Fassung in dem angegebenen Zeitraum mit Begründung und 
Umweltbericht zur Einsichtnahme aus. Die Auslegung findet durch das Ressort Bauen und 
Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C 078, während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 9:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 9:00 bis 12:30 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Folgende relevante Informationen über die Umwelt sind verfügbar: 
- Umweltbericht 
 
Stellungnahmen zum genannten Bauleitplan können während der Zeit der öffentlichen Auslegung 
schriftlich oder mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-
Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), 5. Etage, Zi. C 517, vorgebracht 
werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 VwGO 
(Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die 
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während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können. Gemäß §4a Abs. 3 BauGB erfolgt die Offenlage eingeschränkt, 
d.h., dass Stellungnahmen nur zu den ergänzten Teilen (Umweltbericht und Artenschutz) 
vorgebracht werden können. 
 
 
 
Wuppertal, den 18.05.11 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 
 
gez. 
 
Meyer 
Beigeordneter 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 

Aufgrund des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses der Stadt Wuppertal vom 12.05.11 
wird die zunächst auf 2 Jahre befristete öffentliche Anerkennung des 

Hochschul-Sozialwerkes Wuppertal 

als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 des VIII. Sozialgesetzbuches (Kinder- und 
Jugendhilfe) in Verbindung mit § 25 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) um weitere 2 Jahre verlängert. 

Die Anerkennung bleibt auf die in der Satzung genannte Aufgabe Förderung und Betrieb von 
Tageseinrichtungen für Kinder beschränkt. 

 
Ressort Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt (208.61) 
i.A. 
 
gez. 
Korte 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene

Sparkassenbücher

1. Aufgebote

Aufgebot vom Sparkassenbuch

Nr. 3413920566

Nr. 3424287856

Nr. 3432619462

Nr. 3010692113

Nr. 3413047048

Nr. 3010520777

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des

Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da anderenfalls das Sparkassenbuch für

kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag

der Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld.

Wuppertal, den 19.05.2011   STADTSPARKASSE WUPPERTAL

            Der Vorstand

2. Kraftloserklärungen

Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch

Nr. 4010218099

Nr. 3433343963

Nr. 3413052840

Wuppertal, den 19.05..2011     STADTSPARKASSE WUPPERTAL

            Der Vorstand
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